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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Im Konkordanzsystem Schweiz mangelt es – anders etwa als in einem System mit einem
Präsidenten – an Köpfen, mit denen man aufgrund der zunehmenden Personalisierung
Medienberichte besser verkaufen kann. Es verwundert deshalb nicht, dass sich die
Medien für einzelne Exekutivmitglieder interessieren sowie gerne und häufig auch
Spekulationen über Rücktritte und mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger
amtierender Bundesrätinnen und Bundesräte anstellen. Dies taten sie auch bereits
kurz nach der Wahl des neuen Bundesrates Cassis: Schliesslich ist nach der Wahl auch
für das Regierungskollegium immer auch vor der Wahl. 
In der Tat hatte Doris Leuthard ja bereits im Sommer 2017 ihren Rücktritt auf
spätestens Ende der Legislatur im Herbst 2019 angekündigt. Dies war eine Steilvorlage
für die Medien, die insbesondere den Umstand thematisierten, dass mit dem Rücktritt
der Aargauerin nur noch eine Frau, nämlich Simonetta Sommaruga, in der Regierung
sässe und die CVP deshalb gut daran täte, Frauen als mögliche Kandidatinnen
aufzubauen – häufig genannt wurden die Ambitionen von Viola Amherd (cvp, VS).
Freilich standen bei den Christdemokraten auch einige Männer in den Startlöchern: In
den Medien kursierten insbesondere die Namen von Parteipräsident Gerhard Pfister
(cvp, ZG), der Ständeräte Konrad Graber (cvp, LU) und Pirmin Bischof (cvp, SO), aber
auch Benedikt Würth (SG, cvp), Regierungsrat des Kantons St. Gallen, und
Bundeskanzler Walter Thurnherr wurden als Kandidaten gehandelt. Der Bundeskanzler
winkte jedoch relativ rasch ab und auch Parteipräsident Pfister zog sich mit dem
Argument zurück, einen Austausch im Präsidium kurz vor den Wahlen vermeiden zu
wollen. Auch Konrad Graber nahm sich mit seiner Ende August gemachten
Ankündigung, bei den eidgenössischen Wahlen 2019 nicht mehr antreten zu wollen, aus
dem Rennen.  
Ende April 2018 gab dann auch Johann Schneider-Ammann bekannt, dass er keine
weitere Legislatur mehr anstrebe. Neben der Forderung, dass auch die FDP nun ein
Frauenticket aufstellen müsse, wurde mit der Ankündigung des Berner Magistraten auch
die Diskussion um einen konzertierten Doppel- (zusammen mit Leuthard) oder gar
Dreierrücktritt (zusammen mit Ueli Maurer) angestossen. Das Parlament müsse eine
möglichst grosse Auswahl haben, damit eine genügend grosse Frauenvertretung
gesichert sei, lautete der Tenor in den Medien. Auch das Kandidatenkarussell für die
Nachfolge des Berner Magistraten begann sich rasch zu drehen. Neben Karin Keller-
Sutter (fdp, SG), die bei der Wahl Schneider-Ammanns 2010 noch unterlegen war,
brachten die Medien Parteipräsidentin Petra Gössi (fdp, SZ), die Ständeräte Andrea
Caroni (fdp, AR), Martin Schmid (fdp, GR) und Ruedi Noser (fdp, ZH) sowie Nationalrat
Beat Walti (fdp, ZH) ins Spiel. Auch beim Freisinn zogen sich einige potenzielle Papabili
allerdings bereits vor dem definitiven Rücktritt Schneider-Ammans zurück. So gab Petra
Gössi etwa zu Protokoll, ihrer Partei eine Kandidatur nicht zumuten zu wollen. Mit dem
Namen Keller-Sutter wurde in den Medien häufig auch der Anspruch der Zentral- und
Ostschweiz auf einen Bundesratssitz zur Sprache gebracht. 
Rücktrittspotenzial sahen die Medien schliesslich auch bei Ueli Maurer, bei dem sie
vermuteten, dass er mit 67 Jahren und nach zehn Jahren im Amt bald genug haben
könnte. Von verschiedener Seite wurde Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) als
mögliche Nachfolgerin ins Spiel gebracht, die in mehreren Interviews ihre Bereitschaft
signalisierte. Hierfür kam aber wenig später ein Dementi von der SVP-Spitze – Vater
Christoph Blocher gab zu Protokoll, dass er seine Tochter nicht in das «Gefängnis»
Landesregierung stecken wolle. Maurer selber gab in einem Interview zu Protokoll, dass
er auf das Ende einer Legislatur zurücktreten werde – ob 2023, 2027 oder 2031 sei
noch offen. 
Ein vorläufiges Ende nahm zumindest ein Teil der Spekulationen Mitte September, als
sowohl Johann Schneider-Ammann als auch Doris Leuthard ihren Rücktritt auf Ende
2018 bekannt gaben. In der Tat gilt die Herbstsession ein Jahr vor den Wahlen als
idealer Zeitpunkt für einen Rücktritt vor Ende einer Legislatur, weil so Ersatzwahlen
noch vor Ende eines Jahres stattfinden können. Rücktritte in einem Wahljahr selber
gelten eher als unschicklich. Freilich war laut Aussage von Doris Leuthard der
Doppelrücktritt vorher nicht abgesprochen worden; Schneider-Ammann habe immer
davon gesprochen, erst auf Ende Legislatur 2019 zurückzutreten. In den Medien wurde
das Vorpreschen des FDP-Bundesrats – er hatte seinen Rücktritt zwei Tage vor Doris
Leuthard der Presse verkündet – als geplanter Mediencoup gewertet. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2018
MARC BÜHLMANN
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Juni 2018 erklärte das EFD in einer Medienmitteilung, dass die bisherigen Angaben
zur Höhe der von der Heiratsstrafe betroffenen Zweiverdienerehepaaren falsch
gewesen seien: Bisher sei man von 80'000 betroffenen Zweiverdienerehepaaren
ausgegangen, habe dabei aber die entsprechenden Ehepaare mit Kindern vergessen
mitzuzählen. Durch Einschluss dieser Gruppe erhöht sich die Zahl auf 454'000
Ehepaare; kombiniert mit den zuvor korrekt berechneten 250‘000 betroffenen
Rentnerehepaaren zahlen folglich insgesamt 704'000 Ehepaare mehr Steuern als
Konkubinatspaare. 
Die ursprünglich kommunizierte Zahl von 80'000 hatte unter anderem auch als
Informationsgrundlage zur Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die
Heiratsstrafe» gedient, die 2016 mit 49.2 Prozent Ja-Stimmen nur knapp gescheitert
war. Entsprechend reichte die CVP als Initiantin des Anliegens nur wenige Tage nach
Bekanntwerden der korrekten Zahlen in acht Kantonen Abstimmungsbeschwerden ein
und zog diese nach Nichteintretensentscheiden in den Kantonen ans Bundesgericht
weiter.
In den Medien wurde in der Folge spekuliert, ob das Bundesgericht den Beschwerden
stattgeben werde und ob die Abstimmung allenfalls gar wiederholt werden könnte, was
in der Schweizer Geschichte der direkten Demokratie einmalig wäre. Die Medien zogen
Parallelen zur Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform II aus dem Jahr 2008,
die mit 49.5 Prozent Ja-Stimmen knapp angenommen worden war und zu deutlich
grösseren Steuerausfällen geführt hatte, als angekündigt worden war. Obwohl das
Bundesgericht den Klägern damals recht gab und den Bundesrat rügte, lehnte es eine
Wiederholung der Abstimmung ab, da sich die Unternehmen bereits auf die neue
Rechtslage eingestellt hätten und die Rechtssicherheit vorgehe. Da es aber bei der
Initiative gegen die Heiratsstrafe nicht zu einer Änderung gekommen sei, liege die
Situation hier anders, spekulierten die Medien: Die Abstimmung könne wiederholt
werden, ohne zum Beispiel das laufende Projekt des Bundesrates zur Abschaffung der
Heiratsstrafe zu gefährden, erklärte zum Beispiel der Tagesanzeiger. Anders sehe es
hingegen für die von den Grünliberalen eingereichte parlamentarische Initiative Ehe für
alle aus, betonte dieselbe Zeitung weiter. Bei einer allfälligen Annahme der Initiative
gegen die Heiratsstrafe würde deren Definition der Ehe als Verbindung zwischen Mann
und Frau mit der vom Geschlecht unabhängigen, «gesetzlich geregelten
Lebensgemeinschaft», wie sie die parlamentarische Initiative auf Verfassungsstufe
festschreiben möchte, kollidieren. 
Darüber hinaus wurde die Frage diskutiert, wieso es einer neuerlichen Abstimmung
bedürfe, wenn doch der Bundesrat bereits eine Vorlage zur Abschaffung der
Heiratsstrafe präsentiert habe. Pirmin Bischof (cvp, SO) entgegnete diesbezüglich, dass
eine Annahme des Vorstosses im Parlament nicht gesichert sei und zudem nicht klar
sei, ob die Abschaffung der Heiratsstrafe ihm Sinne der CVP – also durch ein Splitting –
erfolge. 
In der Folge sistierte die WAK-SR die Beratung des bundesrätlichen Vorschlags zur
Abschaffung der Heiratsstrafe, bis der Bundesrat Rechenschaft über die Fehler
abgelegt und korrekte Zahlen vorgelegt habe. Bis dahin sollte auch das Urteil des
Bundesgerichts vorliegen, erklärte die Kommission. 2

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 15.06.2018
ANJA HEIDELBERGER

Rund zwei Monate nachdem das Bundesgericht die Abstimmung über die Initiative der
CVP gegen die Heiratsstrafe annulliert hatte, reichten CVP-Präsident Gerhard Pfister
(cvp, ZG) im Nationalrat und Pirmin Bischof (cvp, SO) im Ständerat zwei gleichlautende
Motionen für eine Neubehandlung der Volksinitiative «für Ehe und Familie – gegen die
Heiratsstrafe» im Parlament ein. Darin forderten sie den Bundesrat auf, dem
Parlament die Möglichkeit zu geben, sich noch einmal unter Vorlage der korrekten
Zahlen eine Meinung zur Initiative bilden zu können, und entsprechend den
Bundesbeschluss über die Entscheidung des Parlaments vom Juni 2015 per sofort
aufzuheben. Denn nicht nur das Schweizer Volk, auch das Schweizer Parlament habe
auf der Basis von falschen Zahlen entschieden. Der Bundesrat solle dem Parlament nun
eine neue Botschaft zur Volksinitiative oder eine Zusatzbotschaft zu einem relevanten,
im Parlament hängigen Geschäft unterbreiten. 
Der Bundesrat erklärte, dass der entsprechende Bundesbeschluss nicht Teil des
Bundesgerichtsurteils gewesen und somit weiterhin gültig sei und er – oder auch das
Bundesgericht – nicht die Kompetenz hätten, diesen Beschluss zu ändern oder
aufzuheben. Durch eine Zusatzbotschaft zum im Parlament hängigen «Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer für eine (ausgewogene Paar- und Familienbesteuerung)»

MOTION
DATUM: 27.09.2019
ANJA HEIDELBERGER
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erhalte das Parlament aber die Möglichkeit, das Anliegen der Volksinitiative nochmals
inhaltlich zu beraten. 
Da er sein Anliegen durch die Zusatzbotschaft erfüllt sah, zog Pirmin Bischof seine
Motion Anfang September 2019 zurück. Diskussionslos lehnte der Nationalrat in der
Herbstsession 2019 auch die Motion Pfister ab. 3

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

Aufgrund des vorangegangenen nationalrätlichen Verdikts zu Ungunsten des indirekten
Gegenvorschlags zur Grünen Wirtschaft in der Gesamtabstimmung hatte sich die
UREK-SR erneut zuerst mit der Frage zu befassen, ob sie auf die Gesetzesvorlage
eintreten wolle. Im Einklang mit bisherigen Stimmverhältnissen fiel die Empfehlung der
ständerätlichen Kommission äusserst knapp aus. Mit Stichentscheid des
Kommissionspräsidenten Bischofberger (cvp, AI) empfahl die Mehrheit der Kommission,
nicht auf das Geschäft einzutreten. Ausschlaggebend für diesen Entscheid war nicht
nur die Ansicht der Mehrheit, dass die Schweiz in der Umweltpolitik bereits führend sei
und es keiner weiteren Regelungen bedürfe, sondern darüber hinaus auch die
Überzeugung, dass der – gemäss UREK-SR – austarierte eigene Entwurf im Nationalrat
keine Chance gehabt habe und die nationalrätliche Fassung gar weniger weit gehe als
die geltenden Bestimmungen. Letztere Argumentation stützte auch Bundesrätin
Leuthard: Wenn die ständerätliche Lösung nicht obsiege, sei es ihr auch lieber, wenn es
gar keine neuen Bestimmungen gebe. Nichtsdestotrotz mahnte sie in einem längeren
Plädoyer davor, sich auf bestehenden Errungenschaften auszuruhen und in Untätigkeit
zu verharren – als Beispiel nannte die Bundesrätin etwa die im internationalen
Vergleich zwar hohe Recyclingquote in der Schweiz, die aber von einer ebenfalls
vergleichsweise hohen Abfallmenge begleitet würde, die reduziert werden könnte. Mit
25 zu 17 Stimmen folgte der Ständerat der Kommissionsmehrheit und besiegelte das
Schicksal des indirekten Gegenvorschlags, indem er nicht erneut auf die Vorlage eintrat.
Enttäuscht zeigten sich neben den Initianten des Anliegens auch die
Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz, der auch die Grossverteiler Migros und
Coop angehören. Sie hätten den vom Ständerat präsentierten "gutschweizerischen
Kompromiss" begrüsst. Mit seinem Entscheid begründete das Parlament auch das
weitere Los der Volksinitiative der Grünen, die nun definitiv dem Volk vorgelegt wird.
Das Vorliegen eines austarierten indirekten Gegenvorschlags hätte die Grüne Partei
gegebenenfalls dazu bewegen können, ihr Anliegen zurückzuziehen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2015
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medikamente

Anfang 2013 hatte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des Heilmittelgesetzes
(HMG) publiziert, zu einer Behandlung der Vorlage kam es jedoch erst in der
Sondersession des Nationalrats im Mai 2014. Das Heilmittelgesetz dient dem Schutz der
Gesundheit von Mensch und Tier und soll gewährleisten, dass nur sichere, qualitativ
hochstehende sowie wirksame Heilmittel auf den Markt gebracht werden können. Es
bestehe jedoch noch Handlungsbedarf beim Zugang der Bevölkerung zu Arzneimitteln,
bei der Überwachung des Marktes durch die Behörden, bei der Regelung der
geldwerten Vorteile und beim Vollzug; deswegen wurde diese 2. Etappe der
Heilmittelgesetzrevision lanciert. 
Inhaltlich betreffen die Änderungen unter anderem die vereinfachte Zulassung von
synthetischen Arzneimitteln, sowie auch von Komplementär- und Phytoarzneimitteln.
Ebenfalls sollen die Bestimmungen über die Abgabe von Arzneimitteln angepasst und
die Marktüberwachung verstärkt werden. Auch bei der Arzneimitteltherapie in der
Kinderheilkunde sollen Verbesserungen herbeigeführt werden. Zudem sollen
Anpassungen bei den Datenschutzbestimmungen und den Regelungen in den Bereichen
Straf- und Verwaltungsstrafrecht vorgenommen werden. Mit der präsentierten Vorlage
sollen die Aufträge von Parlament und Bundesrat umgesetzt werden. Gleichzeitig gelte
es, die höchst unterschiedlichen Ansprüche von Industrie, Handel und Fachpersonen
sowie der Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen, ohne dabei die Interessen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.05.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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der Gesellschaft an einem funktionierenden Gesundheitssystem zu vernachlässigen. Die
komplexe Gesetzesrevision wurde für die Beratungen im Parlament in sechs Blöcke
eingeteilt, welche in der Folge chronologisch wiedergegeben werden.
Die vorberatende SGK des Nationalrates hatte 2013 und bis Anfang 2014 in mehreren
Sitzungen das HMG besprochen und gelangte mit einer Reihe von Änderungsanträgen
ans Ratsplenum. Eintreten war unbestritten, merkten doch auch alle Fraktionsvertreter
an, die Revision des HMG sei nötig und zielführend. Gleichwohl galt es in der
Detailberatung über zahlreiche Anträge zu befinden. Zunächst wurde ein Antrag Fässler
(cvp, AI) deutlich gutgeheissen. Gegenüber dem Bundesratsentwurf wurde damit die
Selbstdispensation, also die Medikamentenabgabe durch Ärztinnen und Ärzte (im
Gegensatz zum Apothekermonopol) gefestigt. Etwas weniger deutlich fand ein
Kommissionsantrag den Weg ins Gesetz. Dieser sah vor, dass Arzneimittel, die bereits
am 1. Januar 2002 in einem Kanton zugelassen waren und sich zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens der HMG-Revision immer noch in Verkehr befinden, entsprechend zu
kennzeichnen sind und ausschliesslich im betreffenden Kanton vertrieben werden
dürfen. Eine Minderheit Carobbio (sp, TI) und mit ihr eine Mehrheit der FDP-Liberalen
und der Grünen Fraktion wehrten sich vergebens gegen den Kommissionsvorschlag.
Andere Minderheitsanträge, ebenfalls aus SP-Kreisen, betrafen mehrere Regelungen
zum Unterlagenschutz, der vom Bundesrat grundsätzlich auf zehn Jahre festgelegt
wurde. Im einen Fall wollte die Kommissionsminderheit vergeblich einen
Mehrheitsantrag verhindern, der den Unterlagenschutz auch bei Arzneimitteln, die
durch bedeutende präklinische oder klinische Prüfungen zugelassen wurden, auf zehn
Jahre festlegen wollte. In einem weiteren Fall unterlag die Minderheit gegen den Antrag,
den Unterlagenschutz zu streichen, der auf Antrag gewährt werden kann, wenn es sich
um wichtige Arzneimittel für seltene Krankheiten handelt, die in Übereinstimmung mit
dem pädiatrischen Prüfkonzept entwickelt wurden. Diskussionslos wurde auch eine
Anpassung im Bereich der vereinfachten Zulassung von Arzneimitteln beschlossen:
Zusätzlich zu den in der Regierungsvorlage geschilderten Gründe für eine vereinfachte
Zulassung sollten in der Schweiz auch Arzneimittel vereinfacht auf den Markt gebracht
werden können, deren Wirkstoffe in mindestens 5 Ländern der EU und EFTA seit
mindestens 10 Jahren in zugelassenen Arzneimitteln (Referenzpräparate) verwendet
werden. Ebenfalls unter die vereinfachte Zulassung fallen sollen Arzneimittel, die seit
mindestens 30 Jahren verwendet werden, wobei für mindestens 15 Jahre davon auch
eine Zulassung in Ländern der EU und EFTA nachgewiesen werden muss. Eine Regelung
zur Verschreibungspflicht (Ausstellen von Rezepten) wurde auf Antrag Humbel (cvp, AG)
geändert. Ruth Humbel schlug vor, den Artikel mit der Möglichkeit für Patientinnen und
Patienten zu ergänzen, auf das Ausstellen eines Rezepts in Papierform zu verzichten.
Dies sei vor allem dann naheliegend, wenn die Arzneimittel direkt beim behandelnden
Arzt bezogen würden. Ein Gegenantrag Pezzatti (fdp, ZG) wollte die
Verschreibungspflicht aufheben, blieb jedoch gegen den Antrag Humbel chancenlos.
Zum Versandhandel von Medikamenten wurde ein Einzelantrag Gilli (gp, SG)
angenommen, wonach bei Bestellungen von rezeptpflichtigen Arzneimitteln das Rezept
nicht eingeschickt werden muss (wie ursprünglich von der Kommission vorgeschlagen).
Erfahrungen zeigten, dass dies nicht praktikabel sei. Weiter soll die Bewilligungen
erteilende Behörde nach wie vor der Kanton sein und nicht, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, das Heilmittelinstitut. Dieser Minderheitsantrag de Courten (svp, BL)
kam mit 92 zu 91 Stimmen bei 4 Enthaltungen hauchdünn durch. Letztlich wird damit
der Status quo beibehalten. Die übrigen Kommissionsanträge, vorwiegend
unumstrittene Präzisierungen gegenüber der Regierungsvorlage, wurden angenommen.
In einem zweiten Block wurden Anpassungen besprochen, welche auch das
Krankenversicherungsgesetz tangieren. Regierung und Kommission schlugen vor,
Medikamentenrabatte zu verbieten. Auf Antrag Humbel (cvp, AG) wurde dieser Passus
jedoch anders formuliert: Zwischen Kassen und Pharmafirmen ausgehandelte Rabatte
sollen erlaubt bleiben, wenn sie an die Patientinnen und Patienten weitergegeben oder
für Forschung und Qualitätsverbesserung im Gesundheitsbereich verwendet werden. 
Block drei umfasste die Behandlung diverser Punkte im Bereich der Marktüberwachung
und Meldepflicht. Zwar wurden die Anträge gründlich besprochen, am Ende obsiegte
jedoch die Kommissionsmehrheit mit ihren Anträgen, die die Regierungsvorlage
vorwiegend ergänzten, nicht jedoch inhaltlich substanziell abänderten. Einzig ein von
der SGK vorgeschlagenes Informationssystem "Antibiotika in der Veterinärmedizin"
wurde auf Antrag Frehner (svp, BS) mit 90 zu 87 Stimmen knapp nicht in das Gesetz
aufgenommen.
Nach intensiver Debatte über einen ganzen Tag hinweg überwies der Nationalrat die
veränderte Vorlage dem Ständerat mit 139 zu 43 Stimmen zur Konsultation. Geschlossen
gegen die Vorlage stand die SP-Fraktion, von der alle 43 Gegenstimmen stammten.
Namens ihrer Fraktion konstatierte Silvia Schenker (sp, BS), dass das Patientenwohl –
erklärtes Ziel der Vorlage – nicht mehr im Zentrum stehe, sondern die Frage, wessen
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Taschen besser gefüllt werden könnten. Sie SP wolle nicht Hand bieten zu einer
„Gesetzesrevision, die wenigen, aber mächtigen Interessengruppen dient, statt allen
Patientinnen und Patienten mehr Sicherheit zu geben.“ Insbesondere die Ablehnung
des Antibiotika-Informationssystems stiess den Sozialdemokraten sauer auf, weil dies
ein Instrument zur Kontrolle von Antibiotikaresistenzen hätte werden können. 

In der Wintersession kam das Geschäft in den Ständerat, wo es ebenfalls über zwei Tage
hinweg besprochen wurde. Die SGK-SR gelangte mit einer Vielzahl an
Änderungsanträgen an das Ratsplenum, sowohl bezüglich der Regierungsvorlage, als
auch bezüglich der im Nationalrat beschlossenen Version. Jedoch ist festzuhalten, dass
die Anträge der SGK-SR mit relativ deutlichen Mehrheiten zustande gekommen waren
und nur wenige Minderheitsanträge im Raum standen. Eintreten war unbestritten und
Ständerat Felix Gutzwiller (fdp, ZH) lobte die Vorarbeit des Nationalrates. Die
Änderungen gingen in die richtige Richtung, so Gutzwiller. Er honorierte jedoch auch
die Arbeit der SGK des Ständerates, welche die Vorlage seiner Einschätzung nach
nochmals weiterentwickelt habe. Die Detailberatung begann mit der Definition
verschiedener Begrifflichkeiten. Der Nationalrat hatte in Ergänzung zur
Bundesratsvorlage zahlreiche zusätzliche Begriffe per Gesetz definiert. Viele davon
wollte die Mehrheit der SGK-SR wieder eliminieren, einerseits weil diese Definitionen in
der betreffenden Verordnung geregelt werden können, und andererseits, weil eine
Definition per Gesetz verhindere, das neue Erkenntnisse aus Forschung und Praxis
unmittelbar angewendet werden könnten. Eine Minderheit Bischofberger (cvp, AI)
beantragte, die Anpassungen des Nationalrates beizubehalten. Dezidierte Auffassung
der Minderheit war es, dass die vom Nationalrat eingeführten Begriffe zu
weiterführenden Themen wie der Übernahme von einschlägigen EU-
Gesetzesänderungen, Herstellungsbewilligungen für Arzneimittel, wissenschaftlichen
Entwicklungen und vor allem der Selbstdispensation in der Verantwortung des
Parlamentes sein müssen, und somit im Gesetzestext und nicht in der Verordnung ihren
Niederschlag finden sollten. Entsprechend sollten allfällige Änderungen tatsächlich vom
Parlament beschlossen werden müssen. In die gleiche Richtung argumentierte Felix
Gutzwiller (fdp, ZH) der zwar anmerkte, dass eine Begriffsdefinition in einem
Bundesgesetz etwas sonderbar sei, es jedoch richtig fand, neue, noch nicht definierte
Begriffe erstmals zu umschreiben. Kommissionssprecherin Lilian Maury Pasquier (sp,
GE) ersuchte das Ratsplenum nochmals im Sinne der bestmöglichen Legiferierung der
Mehrheit zu folgen, eine Differenz zum Nationalrat einzugehen und dadurch in der
Folge die Möglichkeit offen zu halten, abermals über diese Definitionen zu befinden. Ihr
Appell zeigte jedoch nicht die erhoffte Wirkung: Mit 22 zu 21 Stimmen folgte der Rat der
Minderheit und beliess damit die Übernahme des Definitionenkatalogs im HMG. 
Bezüglich Unterlagenschutz wurde zwar nur wenig diskutiert, jedoch ergaben sich
Differenzen zum Nationalratsentwurf. Der Schutz geistigen Eigentums und der Schutz,
aber auch die Förderung der Forschung waren nicht umstritten. Dagegen seien die
Schutzdauer und deren Ausgestaltung, insbesondere bezüglich seltener Krankheiten
und Kinderkrankheiten, noch nicht zufriedenstellend geklärt, so
Kommissionspräsidentin Liliane Maury Pasquier. Sogleich wurden Präzisierungen und
Änderungen dahingehend vorgeschlagen, dass eine Schutzdauer auf 10 Jahre festgelegt
werden könne, wenn ein bedeutender klinischer Nutzen gegenüber bestehender
Therapien erwartet werden kann und die Therapie durch umfangreiche klinische
Prüfungen gestützt wird. Es gehe der SGK-SR darum, einen klinischen Nutzen zu
definieren, und nicht einfach nur den Aufwand, wie dies in der nationalrätlichen
Version der Fall sei, führte Felix Gutzwiller (fdp, ZH) aus. Es gehe nicht darum,
Konkurrenzpräparate zuzulassen oder nicht, sondern den Unterlagenschutz für echte
Innovationen zu gewährleisten. Entsprechend wurde dieser Antrag im Plenum
gutgeheissen. Weiter gab eine Anpassung in der Norm zur vereinfachten Zulassung von
Arzneimitteln Anlass zu Diskussionen. Der Nationalrat hatte beschlossen, in der EU
zugelassene Medikamente in der Schweiz unter gegebenen Umständen vereinfacht
zuzulassen, was die Kommissionsmehrheit des Ständerates wieder streichen wollte.
Eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) wollte diesen Passus in abgeschwächter
Formulierung beibehalten. Begründet wurde dies mit der Höhe der Hürde, die nicht
dem eigentlichen Ziel, der Zulassungsvereinfachung, diene. Zudem schaffe eine
Differenz zum Nationalrat nochmals die Chance, sich vertieft mit dem Thema
auseinanderzusetzen. Die Ständerätinnen und Ständeräte folgten diesem Antrag jedoch
mit 26 zu 13 Stimmen nicht. In weiteren Punkten folgte der Ständerat seiner
Kommission, die mehrheitlich die Version des Nationalrates unterstützte. Erst bei der
Behandlung der Verschreibmodalitäten und der Arzneimittelabgabe gab es erneut
Minderheitsanträge. Besonders die Frage um die Pflicht, den Patientinnen und
Patienten Rezepte ausstellen zu müssen, war umstritten. Im Sinne der
Patientensicherheit sprach sich wiederum eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) für
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die nationalrätliche Fassung aus. Die Kommissionsmehrheit dagegen sah in der
Rezepte-Ausstellungspflicht einen unnötigen bürokratischen Aufwand und wollte den
Passus streichen. Stellvertretend gab Felix Gutzwiller (fdp, ZH) zu bedenken, dass mit
der Selbstdispensation ein Ausstellen von Rezepten hinfällig sei. So unterlagen die
Minderheitsanträge erneut mit 26 zu 18 bzw. 27 zu 16 Stimmen. Nach einwöchigem
Unterbruch griff der Ständerat die langwierige und komplizierte Revision des HMG noch
in der Wintersession wieder auf, um die Beratung abzuschliessen. Eine gewichtige
Differenz schuf der Ständerat an diesem zweiten Beratungstag, indem er das im
Nationalrat zuerst lange besprochene, dann gestrichene "Informationssystem
Antibiotika in der Veterinärmedizin" wieder in die Vorlage aufnahm. Wichtig war dies
dem Ständerat auch aufgrund des Auftrags einer 2013 überwiesenen Motion Heim (sp,
SO), welche eine Antibiotikastrategie auch für die Veterinärmedizin gefordert hatte.
Grundsätzlich ging es aber mit diesem Schritt explizit darum, Antibiotikaresistenzen in
den Griff zu bekommen. Zu weiteren Diskussionen gab die Aufgabengestaltung zur
Informationstätigkeit des Heilmittelinstituts und insbesondere die Normen zur Führung
eines Arzneimittelverzeichnisses Anlass. Einige Absätze wurden daraufhin vom
Ständerat aus der Vorlage gestrichen. Abschliessend wurde ein Einzelantrag Fetz (sp,
BS) zur Präzisierung der Strafbestimmungen im Zusammenhang mit der
Inumlaufbringung von Arzneimitteln gutgeheissen und diverse Änderungen bisherigen
Rechts abgesegnet, teilweise in Ergänzung des nationalrätlichen Entwurfs. In der
Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 40 Stimmen einstimmig dem Nationalrat zur
Differenzbereinigung zurückgegeben. Die grosse Kammer wird sich im Jahr 2015 mit
den vorgenommenen Änderungen auseinandersetzen müssen. 5

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Im Juni 2017 schickte der Bundesrat eine Änderung des KVG in die Vernehmlassung. Da
der Anstieg der Gesundheitskosten – jährlich steigen die Vergütungen von
medizinischen Leistungen durch die OKP pro Kopf um etwa 4 Prozent – nicht nur durch
demografische Faktoren erklärt werden könne, sondern auch auf eine
Mengenausweitung zurückzuführen sei, wollte der Bundesrat die Franchisen
regelmässig an die Kostenentwicklung der OKP anpassen. Durch diese Massnahme, wie
sie durch die Motion Bischofberger (cvp, AI; Mo. 15.4157) angeregt worden war, könne
die Eigenverantwortung der Versicherten gestärkt werden, erklärte der Bundesrat.
Konkret sollen alle Franchisen um CHF 50 erhöht werden, sobald die
durchschnittlichen Bruttokosten der Leistungen pro Person mehr als dreizehnmal
höher sind als die ordentliche Franchise. Damit soll das maximale Verhältnis von 1:12
zwischen der Höhe der ordentlichen Franchise und den Bruttokosten, wie es bei
Einführung des KVG und bei der letzten Erhöhung der Franchisen vorgelegen hatte,
gewahrt werden. Somit werden die Zeitabstände der Franchisenerhöhungen von der
Kostenentwicklung in der OKP abhängig gemacht. Der Bundesrat rechnete damit, dass
eine Bruttokostenhöhe von CHF 3'900 eine erste automatische Erhöhung der
Franchisen im Jahr 2020 nötig machen würde. 

In der Vernehmlassung, die zwischen Juni und Oktober 2017 stattfand, meldeten sich 65
Organisationen zu Wort. Die Mehrheit der Organisationen – darunter 14 Kantone, die
meisten teilnehmenden Parteien (CVP, FDP, GLP und SVP), economiesuisse und der SGV
sowie die Verbände der Leistungserbringer – stimmte der Vorlage vorbehaltlos zu.
Gelobt wurden insbesondere die Stärkung der Eigenverantwortung und die erwartete
dämpfende Wirkung auf den Leistungsbezug. 
Auf Ablehnung stiess die Vorlage auf linker Seite: Unter anderem die SP, die Grünen und
der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), aber zum Beispiel auch der
Schweizerische Gehörlosenbund und Inclusion Handicap sowie sieben Kantone (BE, FR,
NE, SO, TI, VD, VS) lehnten die entsprechende Änderung des KVG ab. Kritisiert wurde,
dass durch die Änderung mehr Personen von der Sozialhilfe abhängig würden und dass
dadurch sowie durch die höheren Ausgaben der EL die Kosten für Kantone und
Gemeinden anstiegen. Die Kritiker der Vorlage bezweifelten überdies, dass die
Änderung tatsächlich zu einer Senkung der Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen führen würde: Bei den Versicherten mit der Grundfranchise, auf
die sich eine Franchisenerhöhung am stärksten auswirke, würde eine Erhöhung um CHF
50 kaum ins Gewicht fallen, da sie bereits sehr hohe Kosten hätten. Somit würden diese
auch kaum ihr Verhalten ändern. Stattdessen untergrabe die Vorlage die Solidarität
zwischen Gesunden und Kranken – wurde kritisiert –, weil diejenigen bestraft würden,
die Leistungen beanspruchen müssten. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.07.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Immerhin wurde das Ziel, stärkste Partei der kleinen Kammer zu bleiben, erreicht.
Allerdings mussten auch bei den Ständeratswahlen Verluste verkraftet werden. Mit
insgesamt dreizehn Mandaten präsentierte sich die CVP zwar um zwei Sitze stärker als
die FDP und SP (je elf Sitze), musste aber im Vergleich zu 2007 per Saldo zwei Mandate
abgeben. Den Urner Sitz hatte die Partei bereits bei den Ersatzwahlen 2010 an die GLP
verloren. Bei den ordentlichen Wahlen büsste sie zudem beide Sitze in den Kantonen
Schwyz und St. Gallen ein. In Schwyz konnte der langjährige Ständerat Bruno Frick
seinen Sitz nicht gegen die Angriffe der SVP halten. Im Kanton St. Gallen fiel der Sitz der
CVP der SP zu. Auch hier verteidigte mit Eugen David ein langjähriger Ständerat seinen
Sitz erfolglos. David trat nicht mehr zum zweiten Wahlgang an und mit ihrem
Ersatzkandidaten war die CVP gegen die Angriffe von links und rechts chancenlos. Dass
sie im Vergleich zu 2007 nicht drei Mandatsverluste beklagen musste, verdankte sie
Pirmin Bischof, der den Sitz der FDP im Kanton Solothurn erobern konnte. Ihre Sitze
verteidigen konnte die CVP zudem in den Kantonen Luzern (Graber), Nidwalden
(Niederberger), Zug (Bieri), Freiburg (Schwaller), Appenzell Innerrhoden (Bischofberger),
Tessin (Lombardi), Wallis (Fournier und Imoberdorf) und Jura (Seydoux). Neue CVP-
Kantonsvertreter verteidigten den Sitz ihrer Partei in den Kantonen Uri (Isidor
Baumann), Graubünden (Stefan Engler) und Thurgau (Brigitte Häberli). Chancenlos
waren die Christlichdemokraten in den Kantonen Zürich, Bern, Basel-Landschaft,
Aargau, Waadt, Neuenburg und Genf. 7

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Ende April wurde Christoph Darbellay als CVP-Präsident bestätigt. An der
Delegiertenversammlung in Colombier erhielt er als einziger Kandidat 166 von 175
Stimmen. Allerdings kündigte Darbellay an, im Verlaufe der Legislatur zurücktreten zu
wollen. Mit ein Grund dafür dürfte die Amtszeitbeschränkung sein, die die CVP Wallis
kennt. Darbellay dürfte entsprechend 2015 nicht mehr als Nationalrat kandidieren.
Seine frühe Rücktrittsankündigung solle der Partei die Suche nach einem Nachfolger
erleichtern, so Darbellay. Als mögliche Nachfolger wurden in der Presse der Zuger
Nationalrat Gerhard Pfister oder der Solothurner Ständerat Pirmin Bischof gehandelt. In
Colombier ebenfalls bestätigt wurden die Vizepräsidenten Dominique de Buman (FR)
und Ida Glanzmann-Hunkeler (LU). Neu ins elfköpfige Präsidium wurden Martin
Candidas (GR) und Filippo Lombardi (TI) gewählt. An der Delegiertenversammlung Ende
August in Basel präzisierte Darbellay das Datum seines Rücktritts. Er werde nicht im
Verlauf der Legislatur zurücktreten, sondern bis 2015 Parteipräsident bleiben. 8

PARTEICHRONIK
DATUM: 23.04.2012
MARC BÜHLMANN

Im Spätjahr trat eine Findungskommission unter der Leitung von Peter Bieri (ZG) in
Aktion, um einen Nachfolger für den Ende Berichtjahr zurücktretenden
Fraktionspräsident Urs Schwaller zu suchen. Schwaller hatte bereits 2012 angekündigt,
das Amt nicht mehr weiterführen zu wollen. Der ehemalige Freiburger Finanzdirektor
Schwaller, 2003 in den Ständerat gewählt, war seit Dezember 2007 Präsident der
Bundeshausfraktion. Lange wurden keine Namen von potentiellen Nachfolgern genannt.
Bekannt wurde lediglich, dass sich einige von der Presse als Kronfavoriten gehandelte
Parlamentarier selber aus dem Spiel nahmen, so etwa Gerhard Pfister (ZG), Elisabeth
Schneider-Schneiter (BL) oder Viola Amherd (VS). Es wurde zudem gemutmasst, dass
sich einige CVP-Schwergewichte – kolportiert wurden etwa auch die Namen Pirmin
Bischof (SO) oder Konrad Graber (LU) – nicht zur Verfügung stellten, weil sie sich die
Chance für mögliche Bundesratsweihen nicht verbauen lassen wollten, wurde doch
gemunkelt, dass sich die amtierende Bundesrätin Doris Leuthard nach Ende der
Legislatur eine neue Herausforderung suchen könnte. In die Offensive wagte sich Mitte
Dezember schliesslich Filippo Lombardi (TI), der sich als einziger Kandidat für ein
Hearing des KMU-Klubs, also des Wirtschaftsflügels der CVP-Fraktion, anmeldete.
Lombardi war zwar in der Vergangenheit vor allem wegen Strassenverkehrsdelikten
aufgefallen, konnte sich im Berichtsjahr als Ständeratspräsident aber rehabilitieren.
Zudem durfte er auch aufgrund seiner perfekten Dreisprachigkeit auf einigen Zuspruch
in der Fraktion hoffen. Die Fraktion wollte sich im Januar 2014 an ihrer Fraktionsklausur
entscheiden. 9

PARTEICHRONIK
DATUM: 13.12.2013
MARC BÜHLMANN
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Die geplante schrittweise Annäherung zwischen CVP und BDP war auch 2014 im
medialen Fokus, kam aber nicht voran. Nachdem man sich bereits 2013 gegen eine
Fusion ausgesprochen hatte, wurden im Februar 2014 auch Pläne für eine gemeinsame
Fraktion begraben. Während sich Neo-Fraktionspräsident Filippo Lombardi (cvp, TI) in
einem Interview für eine gemeinsame Fraktion aussprach, relativierte BDP-
Parteipräsident Martin Landolt (bdp, GL) diese Idee. In der Presse wurde gemutmasst,
dass eine interne Arbeitsgruppe aus BDP- und CVP- Vertretern (Christophe Darbellay,
Gerhard Pfister und Pirmin Bischof bei der CVP sowie Martin Landolt, Lorenz Hess und
Rosmarie Quadranti bei der BDP) Pläne für eine Union nach dem Vorbild der CDU-CSU
in Deutschland schmiede. Ziel sei vor allem die Verteidigung der jeweiligen
Bundesratssitze. Gemeinsam kämen die beiden Parteien auf 17,7% Wählerstärke, was
mindestens eine mathematische Legitimierung von zwei Sitzen in der Regierung
bedeuten würde. Die medialen Spekulationen wurden von den Parteienvertretern wenn
überhaupt nur sehr zurückhaltend interpretiert. Geplant sei eine Kooperation, nicht
mehr aber auch nicht weniger. Angestrebt würden vor allem flächendeckende
Listenverbindungen für die eidgenössischen Wahlen 2015. Die Basis der BDP, die
bereits einer mittlerweile nicht mehr spruchreifen Fusion sehr skeptisch gegenüber
stand, befürchtete auch in einer Union einen Identitätsverlust der noch jungen Partei.
Ende August informierte die Arbeitsgruppe die Öffentlichkeit, dass die Fraktionen von
CVP und BDP künftig unter dem Namen BDP-CVP-Union die Bundespolitik gemeinsam
gestalten wollten. Beschlossen sei aber noch nichts, weil zuerst die Kantonalsektionen
vertieft informiert werden müssten. Anfang Oktober wehte dem Plan dann aus eben
diesen Kantonen ein steifer Wind entgegen. Insbesondere die BDP Graubünden,
Heimatkanton der BDP-Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, lehnte jede strukturelle
Verschmelzung kategorisch ab. Die Wählerschaft würde ein Zusammengehen mit der
katholischen CVP nicht goutieren. In anderen Kantonen war man ebenfalls vonseiten
der BDP nicht grundsätzlich gegen eine Zusammenarbeit, wollte aber nicht auf
Eigenständigkeit verzichten. Definitiv war die Absage dann Ende Oktober. Die Gründe
für das Nein – die in den letzten Jahren vorgenommene, beschwerliche Aufbauarbeit
einer neuen Partei, die mit einer Union obsolet würde, sowie die in einzelnen Kantonen
schwierige Zusammenarbeit – waren zwar nachvollziehbar. In der Presse, und hinter
vorgehaltener Hand auch in der CVP, wurde aber von einem Fehlentscheid der BDP
gesprochen. Die Unterstützung für Bundesrätin Widmer-Schlumpf werde durch den
BDP-Entscheid nicht grösser, liess sich Gerhard Pfister (cvp, ZG) zitieren. Die CVP
werde ihre Zusammenarbeit vermehrt wieder auf andere Parteien ausrichten. Es sei
eine historische Chance verpasst worden. Die BDP war demgegenüber bemüht, den Ball
flach zu halten. Die Kantonalsektionen hätten sich nicht nur zu einer Absage der Union,
sondern auch zu einer Stärkung der lösungsorientierten Mitte bekannt. Daran wolle man
weiterhin zusammen mit der CVP arbeiten. 10

ANDERES
DATUM: 31.10.2014
MARC BÜHLMANN

An ihrer ersten Tagung in der 50. Legislatur Ende November 2015 bestätigte die neu
zusammengesetzte CVP-Fraktion – fünf Nationalräte und vier Ständeräte waren nach
den eidgenössischen Wahlen neu dabei – das Fraktionspräsidium der CVP. Sowohl
Filippo Lombardi (TI) als Präsident als auch Viola Amherd (VS) als Vizepräsidentin
wurden einstimmig gewählt. 
Der restliche Fraktionsvorstand wurde zu Beginn der Wintersession 2015 konstituiert.
Als Ersatz für den vor den Wahlen zurückgetretenen Peter Bieri (ZG) wurde Stefan
Engler (GR) gewählt. Die restlichen Mitglieder – Pirmin Bischof (SO), Jean-Paul
Gschwind (JU), Daniel Fässler (AI), Ruth Humbel (AG), Elisabeth Schneider-Schneiter (BL)
und Brigitte Häberli-Koller (TG) – wurden allesamt bestätigt. Von Amtes wegen gehörte
auch Parteipräsident Christoph Darbellay (VS) dem Vorstand an, obwohl er, der nicht
mehr zu den Wahlen 2015 angetreten war, gar nicht mehr im Parlament vertreten war.
In der CVP-Fraktion Unterschlupf finden auch die beiden EVP-Nationalrätinnen,
weshalb auch Marianne Streiff (evp, BE) dem Fraktionsvorstand angehörte. 11

PARTEICHRONIK
DATUM: 08.12.2015
MARC BÜHLMANN

Nach der schon Ende 2013 gemachten Ankündigung von Christophe Darbellay (cvp, VS),
per Ende Legislatur sowohl von seinem Amt als Nationalrat als auch als CVP-Präsident
zurückzutreten, tat sich parteiintern lange Zeit nicht viel hinsichtlich Nachfolge für das
CVP-Präsidium. Die Medien vermuteten Anfang 2015, dass Darbellay wohl noch ein Jahr
anhängen werde, weil die Neubesetzung bisher so harzig verlaufen sei. Als dieser
allerdings öffentlich verneinte, weil er sich ganz auf seine Kandidatur für die Walliser
Kantonsregierung 2017 konzentrieren wolle, und innerhalb der CVP auf einen Plan für
die Wachablösung gedrängt wurde, fing das Kandidatenkarussell dann doch langsam an
zu drehen. Freilich sagten zuerst zahlreiche potenzielle Kandidierende ab: Stefan

PARTEICHRONIK
DATUM: 23.04.2016
MARC BÜHLMANN
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Müller-Altermatt (cvp, SO) und Martin Candinas (cvp, GR) gaben berufliche und familiäre
Gründe an, die gegen eine Präsidentschaft sprächen, und auch Elisabeth Schneider-
Schneiter (cvp, BL) und Viola Amherd (cvp, VS) wollten sich nicht zur Verfügung stellen.
Als Kronfavoriten wurden in der Presse Pirmin Bischof (cvp, SO), Filippo Lombardi (cvp,
TI) und Gerhard Pfister (cvp, ZG) gehandelt. Lange hielten sich aber auch diese drei
bedeckt bezüglich der Frage, ob sie überhaupt Ambitionen auf das Amt hegten. Dies
führte in den Medien zu zahlreichen Spekulationen. Pfister wolle eine Art Philipp Müller
(fdp, AG) der CVP werden und diese auf eine härtere Rechtsposition führen, während
Lombardi Ambitionen habe, einst Doris Leuthard zu beerben, kommentierte etwa die
Aargauer Zeitung das lange Schweigen. Für beides dürfe man sich nicht zu früh in
Stellung bringen. Die NZZ forderte hingegen «Ordnung für den Hühnerhaufen»: Der
neue Präsident werde eine entscheidende Rolle bei der Neuausrichtung der Partei
spielen, die momentan in ganz verschiedene Richtungen strebe. 
Mitte Dezember 2015 gab die CVP dann bekannt, eine Findungskommission bestehend
aus Konrad Graber (cvp, LU), Filippo Lombardi, Viola Amherd, Marco Romano (cvp, TI)
sowie Christophe Darbellay einzusetzen, die bis im Frühling mögliche Kandidierende
präsentieren wolle. Bis Mitte Februar 2016 konnten Bewerbungen eingereicht werden.
Schon kurz vor dieser Ankündigung wurde durch eine Indiskretion bekannt, dass sich
Gerhard Pfister zur Verfügung stellen wollte. Er habe seine Kandidatur eigentlich erst im
Januar 2016 ankündigen wollen, so Pfister. In den Medien wurde der Zuger als
konservativer Politiker beschrieben, der am rechten Rand der Partei politisiere. Dies
käme vor allem der SVP zupass, urteilte etwa der Tages-Anzeiger. Neben Pfister meldete
niemand weiteres Ambitionen an und Mitte Februar verkündete die
Findungskommission, dass sich insgesamt 13 Personen für das CVP-Präsidium
beworben hätten, darunter «eine für das Amt des Präsidenten». 
Ohne Konkurrenz wurde Gerhard Pfister schliesslich an der Delegiertenversammlung
Ende April 2016 in Winterthur mit 340 von 376 Stimmen zum neuen Parteipräsidenten
gekürt. Der ehemalige Zuger Kantonsrat (1998-2003) und seit 2003 im Nationalrat
sitzende Pfister versprach, alles zu tun, was der CVP Erfolg bringe. Der nach 10-jähriger
Amtszeit scheidende Präsident Christophe Darbellay wurde mit Applaus verabschiedet,
der lauf Sonntags-Blick «eine Minute und 14 Sekunden» dauerte. 
Ins erweiterte Präsidium wurden zudem Yannick Buttet (cvp, VS) und Ida Glanzmann-
Hunkeler (cvp, LU) als Vizepräsident und Vizepräsidentin sowie die weiteren nationalen
Parlamentsmitglieder Pirmin Bischof, Martin Candinas, Stefan Müller-Altermatt,
Elisabeth Schneider-Schneiter und Anne Seydoux-Christe (cvp, JU) und kantonalen
Vertretungen Marianne Binder-Keller (AG, cvp) und Tino Schneider (GR, cvp) gewählt.
Als Fraktionspräsident gehörte auch Filippo Lombardi von Amtes wegen dem Präsidium
an. 12

1) NZZ, 17.11.17; So-Bli, 19.11.17; AZ, LMD, 20.11.17; LT, LZ, NZZ, 21.11.17; SoZ, 26.11.17; AZ, 2.12., 9.12.17; BU, 28.12.17; NZZ, 9.1.18;
Blick, 12.1.18; TA, 13.1.18; AZ, 16.1.18; TA, 22.1.18; NZZ, 12.2.18; TA, 19.2., 22.2.18; WW, 8.3.18; AZ, 13.3.18; TA, 22.3.18; Blick,
29.3.18; LT, 31.3.18; NZZ, 27.4.18; AZ, LZ, Lib, TA, 28.4.18; TA, 30.4.18; LZ, 1.5.18; WW, 3.5.18; LZ, 4.5.18; NZZ, 5.5.18; TA, 7.5.,
8.5.18; WW, 10.5.18; BU, 15.5.18; LMD, 29.5.18; LMD, NZZ, 30.5.18; BU, 8.8.18; WW, 23.8.18; AZ, NZZ, WW, 30.8.18; LT, NZZ,
31.8.18; SGT, 8.9.18; Lib, 21.9.18; AZ, 22.9.18; AZ, NZZ, 25.9.18; BaZ, 27.9.18
2) Medienmitteilung EFD vom 15.6.18; Medienmitteilung WAK-SR vom 19.6.18; Blick, TA, 16.6.18; NZZ, TA, 18.6.18; AZ, BaZ,
Blick, LT, NZZ, SGT, TA, TG, 19.6.18; NZZ, TA, 20.6.18; TA, 23.6.18; SZ, 26.6.18
3) AB NR, 2019, S. 1934; AB SR, 2019, S. 597 f.
4) AB SR, 2015, S. 1161 ff.; Lib, NZZ, SGT, 4.12.15
5) AB NR, 2014, S. 672 ff.; AB SR, 2014, S. 1142 ff.; AB SR, 2014, S. 1273 ff.; BBl, 2013, S. 1 ff.; BBl, 2013, S. 131 ff.;
Medienmitteilungen der SGK-NR vom 24.1., 21.2., 11.4. und 4.7.2014; Medienmitteilungen der SGK-SR vom 24.10. und
18.11.2014; TA, 8.5.14
6) Begleitschreiben zur Vernehmlassung vom 28.6.17; Ergebnisbericht zur Vernehmlassung vom 1.12.17
7) Presse vom 24.10., 28.10., 13.11., 21.11., 28.11. und 5.12.11; NZZ, 7.12.11.
8) SGT und NLZ, 1.3.12; TA, 2.3.12; NZZ, 3.3.12; Presse vom 23.4.12.
9) NZZ, 15.5.13; BaZ, 27.8.13; AZ, 14.9.13; NZZ, 1.10.13; Blick, 7.10.13; TA, 16.11.13; AZ und NZZ, 12.12.13; NZZ, 13.12.13.
10) NZZ, 25.2.14; TA, 26.2.14; SoZ, 23.3.14; NZZ, 9.4., 9.8.14; BaZ, 2.9.14; NZZ, 4.10.14; BaZ, NZZ, TA, 1.11.14; LT, 5.12.14; BaZ,
8.12.14
11) Medienmitteilung CVP vom 20.11.2015; Medienmitteilung CVP vom 8.12.2015
12) Medienmitteilung CVP vom 15.12.15; Medienmitteilung CVP vom 15.2.16; Medienmitteilung CVP vom 18.3.16;
Medienmitteilung CVP vom 23.4.16; BaZ, 4.2.15; AZ, 23.2.15; BaZ, 19.3.15; Blick, 20.5.15; NZZ, 23.6.15; TG, 11.7.15; SOGL, 12.7.15;
LZ, 18.7.15; AZ, 11.8.15; NZZ, 27.10.15; SoZ, 13.12.15; TA, 14.12.15; LZ, SGT, 15.12.15; NF, 17.12.15; TA, 18.12.15; WW, 24.12.15; LZ,
15.4.16; So-Bli, 24.4.16

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 9


